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A n t r a g  
 
Der Landtag wolle beschließen, 
 

die Landesregierung zu ersuchen 
 

zu berichten, 
 
1. wie hoch das Gesamtfördervolumen im Programmbereich „Soziale Mietwohn-

raumförderung“ in den Jahren 2016 bis 2020 jeweils war; 
 
2. wie viele dieser Mittel jeweils pro Jahr abgerufen wurden;  
 
3. wie viele Förderfälle es im Programmbereich „Soziale Mietwohnraumförde-

rung“ in den Jahren 2016 bis 2020 jeweils gab; 
 
4. wie viele dieser Förderfälle auf kommunale Unternehmen und wie viele auf 

privatwirtschaftliche Unternehmen und Genossenschaften entfallen sind (bitte 
aufgeschlüsselt nach Jahren); 

 
5. wie viele Wohnungen im Programmbereich „Soziale Mietwohnraumförderung“ 

jeweils in den Jahren 2016 bis 2020 durch Neubau geschaffen wurden; 
 
6. wie viele Sozialwohnungen durch neu erworbene Belegrechte von bereits vor-

handenen Wohnungen in den Jahren 2016 bis 2020 jeweils neu geschaffen 
wurden; 

 
7. welche Absenkungen des Mietpreises gegenüber der ortsüblichen Vergleichs-

miete (OVM) für die Wohnungen der Ziffern 5 und 6 erreicht werden konnten 
(bitte aufgeschlüsselt, wenn möglich, nach Jahren; bspw. ausgedrückt in durch-
schnittlicher Absenkung des Mietpreises für alle Wohnungen, Anzahl der 
Wohnungen mit Mietpreisabsenkung > 30 Prozent, 20 bis 30 Prozent, 10 bis  
20 Prozent, < 10 Prozent, oder ähnlichen sinnvollen Kriterien);

Antrag 
 
der Abg. Gabriele Reich-Gutjahr u. a. FDP/DVP 

 

und 

 

Stellungnahme 
 
des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau

Soziale Wohnraumförderung und andere wohnungs -

politische Maßnahmen
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 8. wie viele Gebäude mit wie vielen Wohnungen abgerissen wurden, um Neu-
bauten im Programmbereich „Soziale Mietwohnraumförderung“ zu realisieren; 

 
 9. wie hoch das Gesamtfördervolumen im Programmbereich „Eigengenutzter 

Wohnraum“ in den Jahren 2016 bis 2020 jeweils war und wie viele dieser 
Mittel jeweils pro Jahr abgerufen wurden;  

 
10. wie viele einzelne Wohnungen durch den Programmbereich „Eigengenutzter 

Wohnraum“ in den Jahren 2016 bis 2020 jeweils gefördert wurden; 
 
11. inwiefern die staatlichen Förderungen im sozialen Wohnungsbau kosten-

deckend sind, um die damit verbundene verringerte Miete/Kaufpreise zu sub-
ventionieren und damit für den Vermieter/Verkäufer ein tragfähiges Ge-
schäftsmodell zu ermöglichen; 

 
12. wenn nicht, in welcher Spanne sich die Quersubventionierung für die anderen 

Mieter/Käufer bewegt; 
 
13. in welchen Kommunen in Baden-Württemberg aktuell eine Sozialquote für 

den Wohnungsbau besteht; 
 
14. wie viele Wohnungen in den Jahren 2016 bis 2020 jeweils neu unter diesen 

Sozialquoten errichtet wurden; 
 
15. wie sehr die Leistung „Wohngeld“ in Baden-Württemberg in den Jahren 2016 

bis 2020 jeweils in Anspruch genommen wurde (bitte ausgedrückt in Anzahl 
der Förderfälle und Höhe der Gesamtsumme). 

 
 
04. 03. 2021 
 
Reich-Gutjahr, Dr. Schweickert, Haußmann, Weinmann, 
Brauer, Fischer, Dr. Goll, Hoher, Keck FDP/DVP 
 
 
 
 
 
B e g r ü n d u n g  
 
Der Bedarf an Wohnraum im Allgemeinen insgesamt und an sozial gebundenem 
Wohnraum im Besonderen in Baden-Württemberg ist hoch. Der Antrag soll 
klären, inwiefern das Förderprogramm „Soziale Wohnraumförderung“ zur 
Deckung beigetragen hat, und wie sich die Anforderungen des Staates an die Be-
reitstellung sozial geförderter Wohnungen auf andere Mieter/Käufer auswirken. 
Die erfragten Entwicklungen und Alternativen sollen zum Ende der Legislatur -
periode eine umfassende Bewertung ermöglichen.  
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S t e l l u n g n a h m e  
 
Mit Schreiben vom 29. März 2021 Nr. 57-2700.03/111 nimmt das Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau zu dem Antrag wie folgt Stellung: 
 
 

1. wie hoch das Gesamtfördervolumen im Programmbereich „Soziale Mietwohn-
raumförderung“ in den Jahren 2016 bis 2020 jeweils war; 

 
Zu 1.: 
 
In der nachfolgenden Tabelle hat die Bewilligungsstelle das jährliche „Förder -
volumen“, das für die soziale Mietwohnraumförderung des Landes mittels För-
derzusagen den Antragstellern jeweils zur Verfügung gestellt wurde, aufgeführt.  
 

Zu beachten ist, dass es sich somit allein um Fördermaßnahmen handelt, die auf 
die Begründung von Sozialbindungen abzielen, die mithin dem „Einkauf“ von so-
zialen Miet- und Belegungsbindungen dienen. Die Ergebnisse der Modernisie-
rungsförderung im Mietwohnungsbestand, die an in der Vergangenheit gewährte 
Förderungen anknüpft, jedoch keine „neuen“ Sozialbindungen schafft, finden in 
der Übersicht damit keine Berücksichtigung. 
 

Die Summenangaben entsprechen der Summe der bewilligten Volumina. Mit den 
Förderentscheidungen der L-Bank (Bewilligungen) erlangen die künftigen För-
derempfänger einen Anspruch auf die Auszahlung der zugesagten Mittel.  
 

Die angegebenen Volumina unterscheiden nicht nach Darlehen oder Zuschüssen. 
Sie geben damit nicht den Subventionswert wieder. 
 

Insgesamt ist im Laufe des Betrachtungszeitraums ein kontinuierlicher und deutli-
cher Anstieg erkennbar.  
 
Bewilligungsvolumen in den Jahren 2016 bis 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. wie viele dieser Mittel jeweils pro Jahr abgerufen wurden; 
 
Zu 2.: 
 
Im Anschluss an die tabellarische Darstellung zu oben 1. hat die L-Bank in dem 
folgenden Tabellenwerk das Gesamtvolumen der erfolgten jährlichen Auszahlun-
gen ausgewertet und zusammengestellt.  
 

Diese Auszahlungspraxis der Förderbank erfolgt entsprechend dem Baufort-
schritt, ist damit vor allem von der Vorgehensweise der Förderempfänger abhän-
gig und infolgedessen auch nur bedingt aussagekräftig.  
 

Die Volumina differenzieren nicht nach gewährten Darlehen oder Zuschüssen 
und geben damit nicht den Subventionswert wieder.  
 

Wiederum ist ein kontinuierlicher Anstieg der jährlichen Volumina unverkennbar. 
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Auszahlungsvolumen in den Jahren 2016 bis 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. wie viele Förderfälle es im Programmbereich „Soziale Mietwohnraumförde-
rung“ in den Jahren 2016 bis 2020 jeweils gab; 

 
Zu 3.: 
 
Zur Darstellung der Fallzahl wurde die L-Bank gebeten, nun die der Bewilli-
gungsstelle zur Entscheidung vorgelegten und damit erfassten Förderanträge im 
genannten Zeitraum tabellarisch aufzubereiten. Zum Zweck dieser „Aufberei-
tung“ wurde der Antragszahl jeweils das beantragte Fördervolumen, der damit 
verbundene barwertige Subventionsumfang sowie die Anzahl der zur Förderung 
vorgesehenen Wohneinheiten, hier Sozialmietwohnungen, gegenübergestellt.  
 

Zu beachten ist, dass die zusammengefassten Daten die Ergebnisse der jeweiligen 
Kalenderjahre, nicht jedoch der Programmjahre wiedergeben.  
 

Die Förderanträge werden mit ihrem Eingang bei der Bewilligungsstelle erfasst. 
Nach Antragseingang kann es zu Abweichungen gegenüber vorherigen Auswer-
tungen insoweit kommen, als sich Änderungen im Antragsumfang von Antrag-
stellerseite auf die Anzahl der beantragten Mietwohneinheiten auswirken können. 
Die L-Bank hat ihrer Darstellung eine aktuelle Auswertung der Antragsdaten zu-
grunde gelegt.  
 

Im Gleichklang mit den vorherigen Darstellungen zu oben 1. und 2. kann wiederum 
eine kontinuierliche Steigerung der Volumina festgestellt werden, die vor allem 
auch in der Steigerung der Anzahl der Wohneinheiten sichtbar wird. 
 

Förderanträge zur bindungsfreien Modernisierungsförderung sind nicht berück-
sichtigt. 
 
Förderanträge in den Jahren 2016 bis 2020 
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4. wie viele dieser Förderfälle auf kommunale Wohnungsunternehmen und wie 
viele auf privatwirtschaftliche Unternehmen und Genossenschaften entfallen 
sind (bitte aufgeschlüsselt nach Jahren); 

 
Zu 4.: 
 
Die Bewilligungsstelle hat den Bestand der Förderanträge zur sozialen Mietwohn-
raumförderung unter dem Blickwinkel der Antragstellerseite und nach den Merk-
malen Qualität und Eigenschaften durchsucht. Mit dem nachfolgenden Tabellen-
werk werden die Auswertungsergebnisse dazu dargestellt.  
 

Dabei wird zwischen kommunalen Wohnungsunternehmen, genossenschaftlich 
organisierten sowie sonstigen – privaten – Antragstellern unterschieden.  
 

Im Anschluss an die Tabelle zu oben 3. werden dem Kalenderjahr sowie nun der 
Antragstellerseite wiederum die Förderanträge, das jeweilige Antragsvolumen, 
der jeweilige Subventionsumfang sowie die Anzahl der beantragten Mietwohn-
einheiten zugeordnet. 
 
Förderanträge in den Jahren 2016 bis 2020, unterteilt nach Antragsjahr und An-
tragsteller 
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5. wie viele Wohnungen im Programmbereich „Soziale Mietwohnraumförderung“ 
jeweils in den Jahren 2016 bis 2020 durch Neubau geschaffen wurden; 

 
Zu 5.: 
 
Die kalenderjährlichen Fertigstellungen von Sozialmietwohnungen können keiner 
amtlichen Statistik entnommen werden. Vielmehr bedarf es für die Feststellung 
der Bezugsfertigkeit neuen Sozialmietwohnraums – aufgrund investiver Förde-
rung – einer speziellen Auswertung des Datenbestandes der Bewilligungsstelle im 
Zusammenhang mit erfolgten Schlussauszahlungen.  
 

Danach ergeben sich die nachfolgenden Fertigstellungszahlen, wobei neben dem 
reinen Neubau auch die Neuschaffung von Sozialmietwohnraum durch Ände-
rungs- und Erweiterungsmaßnahmen mit wesentlichem Bauaufwand in die Be-
trachtung einbezogen wurden.  
 

Ab dem Jahr 2018 kann ein kontinuierlicher Anstieg festgestellt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. wie viele Sozialwohnungen durch neu erworbene Belegungsrechte an bereits 

vorhandenen Wohnungen in den Jahren 2016 bis 2020 jeweils neu geschaffen 
wurden; 

 
Zu 6.: 
 
Neben den investiven Fördermaßnahmen zur Schaffung neuen Sozialmietwohn-
raums steht gleichberechtigt die Gewinnung sozial gebundener Mietwohnungen 
im Zuge nicht-investiver Fördermaßnahmen im Mietwohnungsbestand bzw. an 
bereits bezugsfertigem Mietwohnraum. Die ohne baulichen Aufwand generierten 
Wohneinheiten werden allein durch die Begründung von Miet- und Belegungs-
bindungen an diesen Wohnungen gewonnen, indem die L-Bank mit ihrer Ent-
scheidung die öffentlich-rechtlichen Sozialbindungen mit dem geförderten Objekt 
verknüpft. 
 

In der nachfolgenden Tabelle wird die jeweilige Anzahl der erfolgten Bindungs-
begründungen im Kalenderjahr angegeben.  
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7. welche Absenkungen des Mietpreises gegenüber der ortsüblichen Vergleichs-
miete (OVM) für die Wohnungen der Ziffern 5 und 6 erreicht werden konnten 
(bitte aufgeschlüsselt, wenn möglich, nach Jahren; bspw. ausgedrückt in 
durchschnittlicher Absenkung des Mietpreises für alle Wohnungen, Anzahl der 
Wohnungen mit Mietpreisabsenkung > 30 Prozent, 20 bis 30 Prozent, 10 bis  
20 Prozent, < 10 Prozent, oder ähnlichen sinnvollen Kriterien); 

 
Zu 7.: 
 
Mit dem Förderprogramm wird den Antragstellern für die Bestimmung der 
höchstzulässigen Miete ein Korridor eingeräumt, innerhalb dessen jene Bestim-
mung der Entscheidung und Wahl der Förderempfängerseite obliegt.  
 

Die Sozialmiete, die durch einen prozentualen Abschlag auf die ortsübliche Ver-
gleichsmiete festzulegen ist, ist jedenfalls innerhalb eines Bereichs der Mietab-
senkung um 20 bis 40 Prozent anzusetzen, wobei selbstverständlich auch ein noch 
höherer Mietabschlag möglich ist. Der Regelmietabschlag, der mithin eine unge-
schmälerte Mietsubvention gewährleistet, liegt bei 33 Prozent; höhere Mietab-
schläge (ab 34 Prozent) bis zu 40 Prozent lösen eine höhere Subventionierung aus.  
 

Für die nachfolgenden Darstellungen hat die Förderbank die ihr vorliegenden An-
träge ausgewertet und die dabei beabsichtigten Sozialmiethöhen erhoben. 
 

Die deutliche Mehrheit der Anträge zielt danach auf die Regelmietabsenkung in 
Höhe von 33 Prozent gegenüber der ortsüblichen Vergleichsmiete.  
 

Mit der folgenden Tabelle werden die prozentualen Absenkungen für beantragte 
Neubauvorhaben entsprechend der vorgeschlagenen Bezeichnung klassifiziert. 
 
Absenkung der Miethöhe in den Jahren 2016 bis 2020 (Neubau) 
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Anschließend folgt die tabellarische Darstellung und Klassifizierung der bean-
tragten Sozialmieten im Zusammenhang mit nicht-investiven Fördermaßnahmen 
zur Begründung sozialer Miet- und Belegungsbindungen an bereits bezugsferti-
gem Mietwohnraum. 
 
Absenkung der Miethöhe in den Jahren 2016 bis 2020 (Begründung von Bindungen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. wie viele Gebäude mit wie vielen Wohnungen abgerissen wurden, um Neubau-
ten im Programmbereich „Soziale Mietwohnraumförderung“ zu realisieren; 

 
Zu 8.:  
 
Die Bewilligungsstelle erfasst nicht Art und Qualität etwaiger Vorgängerbauten, 
die beseitigt wurden, um einen Ersatzneubau zu verwirklichen. 
 

In früheren Programm (bis zum Landeswohnraumförderungsprogramm 2015/2016) 
war ausdrücklich die Förderung von Ersatzneubauten als Fördertatbestand vorge-
sehen. Dies diente dem Zweck, in solchen Fällen einer regelmäßigen Innenent-
wicklung eine landesweite Förderung zu ermöglichen.  
 

Seitdem die soziale Mietwohnraumförderung mit dem Förderprogramm Woh-
nungsbau BW 2017 grundsätzlich auch landesweit angeboten wird, ist die dahin-
gehende Notwendigkeit der Bezeichnung entfallen.  
 

Aber auch Ersatzneubauten mussten und müssen nicht zwingend an die Stelle von 
Wohngebäuden treten.  
 

Etwaige Abbruchkosten können nun zwar durch Berücksichtigung als Baukosten 
mit einer pauschalen Angabe in die Förderung einbezogen werden, aber auch in-
soweit sind abgebrochene Wohnungen durch die Bewilligungsstelle nicht zu er-
fassen. Dies dürfte als alleiniges Merkmal auch unzureichend sein. Vielmehr 
müsste dann jedenfalls auch der Zustand des abzubrechenden Wohnraums ebenso 
festgestellt werden, wie dessen Bewohnbarkeit, verbunden mit einer Aussage zur 
Wirtschaftlichkeit einer etwaigen Ertüchtigung. Solche umfassenden und aufwän-
digen Erhebungen sind derzeit nicht vorgesehen. 
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Gleichwohl hat sich die L-Bank im Folgenden um eine aussagekräftige Darstel-
lung bemüht und im nachfolgenden Tabellenwerk die Förderanträge zur sozialen 
Mietwohnraumförderung zusammengestellt und ausgewertet, die ein Neubauvor-
haben zum Ziel haben, das an die Stelle eines beseitigten Vorgängergebäudes 
tritt.  
 
Anträge in den Jahren 2016 bis 2020, nur Fördermaßnahme Ersatzneubau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9. wie hoch das Gesamtfördervolumen im Programmbereich „Eigengenutzter 

Wohnraum“ in den Jahren 2016 bis 2020 jeweils war und wie viele dieser 
Mittel jeweils pro Jahr abgerufen wurden; 

 
10. wie viele einzelne Wohnungen durch den Programmbereich „Eigengenutzter 

Wohnraum“ in den Jahren 2016 bis 2020 jeweils gefördert wurden; 
 
Zu 9. und 10.: 
 
Aufgrund des inhaltlichen Zusammenhangs werden die Fragen zu den Ziffern 9 
und 10 gemeinsam beantwortet. 
 

In der nachfolgenden Tabelle werden anhand der durch die Förderbank ausge-
sprochenen Bewilligungen neben den zur Selbstnutzung geförderten Wohnungen 
auch das jährliche Bewilligungsvolumen und der Umfang der jeweiligen Subven-
tionierung angegeben. 
 
Bewilligungen in den Jahren 2016 bis 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Mittelabruf wird im nachfolgenden Tabellenwerk wiederum durch die jähr-
lich differenzierten Angaben zum tatsächlichen Auszahlungsvolumen dargestellt.  
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Auszahlungsvolumen in den Jahren 2016 bis 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. inwiefern die staatlichen Förderungen im sozialen Wohnungsbau kosten-
deckend sind, um die damit verbundene verringerte Miete/Kaufpreise zu sub-
ventionieren und damit für den Vermieter/Verkäufer ein tragfähiges Ge-
schäftsmodell zu ermöglichen; 

 
Zu 11.: 
 
Die staatliche Förderung des sozialen Wohnungsbaus wird nahezu ausschließlich 
durch die investive Neubauförderung repräsentiert.  
 

Die soziale Mietwohnraumförderung insgesamt wird marktzinsunabhängig als 
verlässlich kalkulierbares Angebot ausgestaltet. Dabei wird der Subventionswert 
mit einem festen Prozentsatz der förderfähigen Gesamtkosten festgeschrieben. 
 

Diese Kosten setzen sich zusammen aus den berücksichtigungsfähigen – variab -
len – Grundstückskosten (Kostengruppe 100 DIN 276) und einem Festbetrag in 
Höhe von 3.500 Euro/m² Wohnfläche für die Baukosten (Kostengruppe 200 bis 
800 DIN 276). 
 

Unterschreiten die für die Höhe des Darlehens maßgeblichen tatsächlichen be -
rücksichtigungsfähigen Baukosten den Festbetrag, hat dies keinen Einfluss auf 
die Höhe des Subventionswertes. 
 

Von den berücksichtigungsfähigen Kosten sind 20 Prozent als Eigenkapital dar-
zustellen, das heißt 80 Prozent der berücksichtigungsfähigen Gesamtkosten sind 
dem Grunde nach förderfähig (förderfähige Gesamtkosten). 
 

In der Allgemeinen sozialen Mietwohnraumförderung beträgt dieser Subventions-
festanteil 37 Prozent der förderfähigen Gesamtkosten. Dieser Prozentsatz ist daran 
geknüpft, dass die Regelabsenkung der Sozialmiete im Umfang von 33 Prozent 
gegenüber der konkreten ortsüblichen Vergleichsmiete und die maximale Sozial-
bindungsdauer von 30 Jahren in der Förderzusage zugrunde gelegt wird. 
 

Ob der Subventionswert im sozialen Wohnungsbau kostendeckend ist, um den 
Förderempfänger ein tragfähiges Geschäftsmodell zu ermöglichen, lässt sich nicht 
pauschal beantworten. Die Wirtschaftlichkeit eines Vorhabens hängt von unter-
schiedlichen Faktoren ab und wird vor allem durch folgende Umstände beeinflusst: 
 

•   Höhe des Grundstückskaufpreises 
 

•   Etwaige Beseitigung von Altlasten 
 

•   Höhe der Baukosten 
 

•   Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete 
 

•   Höhe des Mietverzichts 
 

Der ausgereichte Subventionswert dient dem Förderempfänger damit als Aus-
gleich der Nachteile einerseits aus dem notwendigen Mietverzicht im Zuge der 
Sozialmiete, andererseits aus den aufzubringenden Kosten des zu realisierenden 
Vorhabens. 
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In einer Kurzumfrage wurden seitens der L-Bank im September 2020 266 Woh-
nungsunternehmen zum Förderprogramm Wohnungsbau BW 2020/2021 befragt. 
Des nur kurzen zeitlichen Vorlaufs zum Trotz, konnte dennoch eine Rücklauf -
quote von 27 Prozent erzielt werden. Dabei gab die Mehrheit der Befragten an, 
dass der feste Subventionswert von 37 Prozent als ausreichend angesehen wird.  
 

Bauträger und somit Verkäufer von Wohnraum werden als solche nicht gefördert. 
Das Bauträgergeschäftsmodell ist nicht Gegenstand eines Fördertatbestandes, so-
dass insoweit keine Betrachtungen zur Tragfähigkeit des Modells angestellt wer-
den können. Auch in solchen Fällen sind die Begünstigten der Objektförderung 
die Erwerber des Wohnraums. 
 
 

12. wenn nicht, in welcher Spanne sich die Quersubventionierung für die anderen 
Mieter/Käufer bewegt;  

 
Zu 12.: 
 
Hinsichtlich etwaiger Umfänge von Quersubventionierungen liegen keine Infor-
mationen vor. 
 
 

13. in welchen Kommunen in Baden-Württemberg aktuell eine Sozialquote für 
den Wohnungsbau besteht; 

 
14. wie viele Wohnungen in den Jahren 2016 bis 2020 jeweils neu unter diesen 

Sozialquoten errichtet wurden; 
 
Zu 13. und 14.: 
 
Die Fragen zu den Ziffern 13 und 14 werden aufgrund des Sachzusammenhangs 
gemeinsam beantwortet.  
 

Dem Land liegen keine Informationen darüber vor, in welchen Städten und Ge-
meinden im Land aktuell eine „Sozialquote“ für Wohnungsbau besteht und wie 
viele Wohnungen nach einer „Sozialquote“ entstanden sind.  
 
 

15. wie sehr die Leistung „Wohngeld“ in Baden-Württemberg in den Jahren 2016 
bis 2020 jeweils in Anspruch genommen wurde (bitte ausgedrückt in Anzahl 
der Förderfälle und Höhe der Gesamtsumme). 

 
Zu 15.: 
 
Die Fallzahlen und Gesamtausgaben für Wohngeldleistungen in Baden-Württem-
berg in den Jahren 2016 bis 2020 sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Anzahl der Wohngeldhaushalte jeweils zum Stichtag am 31. Dezember eines 
Jahres umfasst ohne Unterscheidung reine Wohngeldhaushalte und wohngeld-
rechtliche Mischhaushalte (in diesen Fällen leben Wohngeldberechtigte mit Per-
sonen zusammen, die keinen eigenen Anspruch auf Wohngeld haben) sowie ohne 
Unterscheidung Mietzuschuss (für Mietwohnungen) und Lastenzuschuss (für 
selbst bewohntes Wohneigentum). Die Gesamtausgaben umfassen die Ausgaben 
des jeweiligen Jahres abzüglich Rückzahlungen, und hierbei den Bundes- und den 
Landesanteil zu jeweils 50 Prozent.
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Der sprunghafte Anstieg der Fallzahlen und Gesamtausgaben im Jahr 2020 nach 
einem kontinuierlichen Rückgang in den Jahren 2016 bis 2019 ist vor allem auf 
die Wohngeldreform, die am 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist, sowie auch auf 
die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen. Die Wohngeldreform 
2020 beinhaltet eine Steigerung des Leistungsniveaus zum Ausgleich mit Blick 
auf den Anstieg der Wohnkosten- und Verbraucherpreise seit der letzten Wohn-
geldreform zum 1. Januar 2016.  
 

Durch die Reform 2020 wurde neben einer Leistungserhöhung für Haushalte im 
Wohngeldbezug auch ein neuer Zugang für weitere Haushalte zum Wohngeld er-
möglicht. Auf Initiative Baden-Württembergs wurde eine Dynamisierung im 
Wohngeld eingeführt, bei der das Wohngeld alle zwei Jahre beginnend ab 1. Ja-
nuar 2022 automatisch an die aktuelle Miet- und Einkommensentwicklung ange-
passt wird, ohne dass es einer erneuten Reform bedarf. 
 
 
Dr. Hoffmeister-Kraut 
 

Ministerin für Wirtschaft, 
Arbeit und Wohnungsbau


